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WSA Donau MDK
Postfach 41 43 · 90021 Nürnberg

Merkblatt
Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigungen

Ausgabe 2022

Geltungsbereich, Zweck

1. Für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb von Anlagen in,
über oder unter der Bundeswasserstraße Main-Donau-Kanal (MDK) oder
an ihrem Ufer und bei Benutzungen nach § 9 des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) wird grundsätzlich eine strom- und schifffahrtspolizeiliche
Genehmigung (ssG) benötigt.

2. Rechtsgrundlage ist § 31 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) vom
02.04.1968 (BGBl. III 940-9) in der aktuell gültigen Fassung

3. Die ssG soll sicherstellen, dass durch die Anlage bzw. die Benutzung

- die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs oder
- der Bestand der Wasserstraße
nicht beeinträchtigt wird.

4. Alle übrigen Belange (Wasserrecht, Baurecht, Naturschutz, Fischerei,
usw.) werden von den zuständigen Landesbehörden wahrgenommen.
Entsprechende Genehmigungen, Erlaubnisse und dergleichen müssen
dort beantragt werden.

5. Anzeigepflichtig ist derjenige, der die Bundeswasserstraße benutzen o-
der die Anlage errichten, verändern oder betreiben will (Unternehmer).
Es besteht auch dann Anzeigepflicht, wenn der Unternehmer Dritte (z. B.
Baufirmen) mit der Durchführung der Bauarbeiten beauftragt.

6. Die ssG wird vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK
(WSA) erteilt; hier muss auch die beabsichtigte Maßnahme angezeigt
werden.

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Donau MDK

Marientorgraben 1
90402 Nürnberg

Erlanger Straße 1
93059 Regensburg

Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Datum
1. Januar 2021

Wasserstraßenüberwachung
Telefon  +49 911 2000 -
Telefax  +49 911 2000 -

Zentrale  +49 911 2000 -0
Telefax  +49 911 2000 -101
wsa-donau-mdk@wsv.bund.de
www.wsa-donau-mdk.wsv.de

Bankverbindung
Bundeskasse
Dienstort Weiden
IBAN: DE08 7500 0000 0075
0010 07
BIC: MARKDEF 1750
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7. Mit Errichtung oder Veränderung der Anlage bzw. der Benutzung darf
erst begonnen werden, wenn

- dem Unternehmer die ssG vorliegt,

- dem Unternehmer die Entscheidungen der zuständigen
  Landesbehörden (siehe Ziffer 4) vorliegen,

- der Nutzungsvertrag (siehe Ziffer 8) abgeschlossen ist.
Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn das WSA sie
abgenommen hat.

Privatrechtliche Vereinbarungen

8. Die Inanspruchnahme von Grundstücken wird durch die ssG nicht ge-
stattet. Für diese Nutzung bundeseigener Wasser- und Landflächen
muss mit dem WSA zusätzlich ein Nutzungsvertrag abgeschlossen wer-
den, der die privatrechtlichen Belange und Entgelte regelt.

Antrag und Unterlagen

9. Den Antrag auf Erteilung einer ssG kann formlos beim WSA eingereicht
werden. Er muss ferner enthalten:

Das Antragsschreiben

- Den vollständigen Namen und den Wohnsitz des Antragstellers
(bei juristischen Personen und Personenvereinigungen ihren Sitz).

- Bei Bevollmächtigung eines Vertreters z. B. eines Ingenieurbüros,
ist die Übersendung einer unterschriebenen Vollmacht nötig, wel-
che den Umfang der Vollmacht angibt.

- Eine Beschreibung über Art, Umfang und Zweck der beabsichtig-
ten Maßnahme,

- die Unterschrift des Antragstellers oder seines Bevollmächtigten.

10. Dem Antrag sind folgende Unterlagen in je 3-facher Ausfertigung und
als digitale Datei im pdf-Format beizufügen:

- Ein Lageplan mit Eintragung der für die geplante Maßnahme in
Anspruch genommenen Grundstücke und bestehenden Anlagen.
Dieser Lageplan muss enthalten:
Maßstab (1:1000 oder 1:2500), Nordpfeil, Kilometer der Wasser-
straße (MDK-km), bei Flussstrecken zusätzlich Fließrichtungspfeil, er-
forderlichenfalls Grenze des Überschwemmungsgebietes, Grund-
stücksgrenzen und Namen der Eigentümer der betroffenen und be-
nachbarten Grundstücke, Flurstücksnummern.
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- Maßstäbliche Bauzeichnungen der Anlagen:
 Grundriss, Längs- und Querschnitt durch Anlage und

Ufer/Wasserstraße (Höhenangaben auf DHHN 2016 bezo-
gen),

 Querprofil mit Fahrrinne im angemessenen Maßstab
maßgebende Wasserstände (nach Angabe des WSA) und der
geplanten Anlage für den gesamten Bereich der Wasserspie-
gelschwankungen (bezogen auf DHHN2016),

 Baugrund- und Baustoffangaben,
 Darstellung von Verankerungen, Fundamenten, Auflagern.
 Darstellung von Medienleitungen mit Tiefe und Verlegeart.

- Darstellung des Bauvorganges, ggf. ergänzt durch Bauablauf-
pläne, Fahrzeugkonzepte, Baustelleneinrichtungspläne, etc.

- Statische Berechnung, Standsicherheitsnachweis bzw. Stabilitäts-
berechnung für das konstruktive System der Anlage (Tragwerk)
einschl. Gründungen und Verankerungen, Schwimmfähigkeits-
nachweis.

- Prüfbericht eines anerkannten Prüfingenieurs/-amtes für statische
Berechnung/Stabilitätsnachweise.

- Darstellung der beabsichtigten Schilder, Zeichen, Schifffahrtszei-
chen, Lichter, Werbe- und Beleuchtungsanlagen.

- Erläuterungsbericht über alle aus den Zeichnungen nicht ersichtli-
chen, aber zum Verständnis wichtigen Angaben:
 Beschreibung von Art, Umfang, Zweck der Anlage,
 Angabe der für die Konstruktion gewählten Baustoffe und
 des Bausystems,
 Angabe der Größe von Einbauten in den MDK,
 Beschreibung des Betriebes,
 Angaben über die Betriebsdauer, den Verbleib und die Siche-

rung der Anlage bei Hochwasser und Eis.

- Bei Wasserentnahmen ist der Umfang der Entnahme (kleinste,
mittlere und größte Wassermenge je Sekunde und Jahr, Betriebs-
zeiten, installierte Leistung, Förderhöhe), Verwendungszweck und
Verbleib des entnommenen Wassers, aufgeteilt nach der ge-
brauchten und verbrauchten Wassermenge anzugeben.

- Bei Einleitungen sind insbesondere Angaben zu machen über Art
und Umfang der Einleitung (kleinste, mittlere und größte Einlei-
tungsmenge je Sekunde und Jahr und zeitlicher Anfall).

- Für kreuzende Leitungen an Bundeswasserstraßen, die im unter-
irdischen Rohrvortrieb (Horizontalbohr- und verwandte Verfahren)
hergestellt werden sollen, sind die Anforderungen im Arbeitsblatt
DWA-A 125: Rohrvortrieb und verwandte Verfahren, Ausgabe
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2008, im Kapitel 10 aufgeführt. Die erforderlichen Unterlagen für
die Antragstellung sind in Kapitel 10.2 zusammengestellt.

- Für Errichtung, Veränderung und Betrieb einer schwimmenden
Anlegestelle ist das Merkblatt „Schwimmende Anlegestellen, Aus-
gabe in seiner aktuell gültigen Fassung zu beachten.

- Für Wassersportanlagen können die Hinweise der Richtlinie für die
Gestaltung von Wassersportanlagen an Binnenwasserstraßen (Ri-
GeW) des BMVBS in seiner aktuell gültigen Fassung herangezo-
gen werden

11. Alle Unterlagen müssen vom Unternehmer oder seinem Bevollmächtig-
ten unterschrieben sowie mit Ortsangabe und Datum versehen sein. Sie
sollen in DIN-A4-Format mit Heftrand gefaltet sein, Bleistiftzeichnungen
reichen nicht aus; für Eintragungen in Karten und Pläne ist Tinte, Tusche
oder Kugelschreiber (nicht „grün“) zu verwenden.

12. Der Antrag muss so rechtzeitig gestellt sein, dass die notwendigen Prü-
fungen durchgeführt und Stellungnahmen Dritter eingeholt werden kön-
nen.

Mit Errichtung oder Veränderung der Anlage bzw. der Benutzung darf
erst begonnen werden, wenn

- dem Unternehmer die ssG vorliegt,

- dem Unternehmer die Entscheidungen der zuständigen
  Landesbehörden (siehe Ziffer 4) vorliegen,

- der Nutzungsvertrag (siehe Ziffer 8) abgeschlossen ist.
Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn das WSA sie
abgenommen hat.


